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EinleitungE

Vorwort
 Liebe Fahrschülerin, lieber Fahrschüler,

Sie möchten die Fahr erlaubnis für Kraftfahrzeuge der Klassen D1/D1E/D/DE erwerben. Die Inhalte dieses 
Lehr buches entsprechen in ihrem Aufbau dem Aus bildungsprogramm, mit dem Ihr Fahr lehrer Sie unter-
richtet. So können Sie nach jeder Unter richtseinheit die Lektion im Lehrbuch nacharbeiten, die Sie in der 
Fahrschule besprochen haben. Der Inhalt basiert auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenlehrplan.

Durch den farblich übersichtlichen Aufbau sind die einzelnen Lektionen und die inhaltlichen Schwer punkte 
einfach und schnell zu fi nden. Besondere Unterstützung erhalten Sie durch auff ällig gekennzeichnete „Tipp“ 
und „Bitte merken“–Felder. Sie können sich so auch auf den theoretischen Unter richt Ihres Fahrlehrers vor-
bereiten. Im „Check-up“ am Ende jeder Lektion haben Sie die Möglichkeit Ihr erlerntes Wissen zu testen. 

Der umfangreiche Inhalt soll Ihnen jedoch auch in Ihrer praktischen Ausbildung und bei Ihrer späteren Tätig-
keit als Fahrer/in eines Omnibusses wichtige Hilfen geben.

Für Ihre Ausbildung und Prüfung wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Die Autoren

 Hinweis: In diesem Lehrbuch steht das Verständnis der zu vermittelnden Inhalte im Vordergrund. Deshalb 
und aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Folgenden zumeist auf die jeweils gleichzeitige Verwen-
dung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Selbstverständlich sind sämtliche Personenbe-
zeichnungen geschlechts übergreifend aufzufassen.
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Voraussetzung für den Erwerb der Fahrerlaubnis D1 und D1

 Anmerkungen zu den Klassen D1 und D1E:

* 18 Jahre Mindestalter

 –  für Personen während oder nach Abschluss einer Berufsausbildung nach dem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“,

 – dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf „Fachkraft im Fahrbetrieb“ oder
 –  einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen 

von Kraftfahrzeugen auf öff entlichen Straßen vermittelt werden.

Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ist die Fahrerlaubnis mit den Aufl agen zu versehen, dass von ihr nur 

– bei Fahrten im Inland (entfällt ab dem Mindestalter von 21 Jahren)
–  im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses Gebrauch gemacht werden darf. Diese Aufl age entfällt, wenn der Fahrer-

laubnisinhaber das 21. Lebensjahr vollendet hat oder die Ausbildung abgeschlossen ist.

** BE und C1E sind nur eingeschlossen, wenn der D1E-Inhaber auch die Klasse C1 oder C besitzt.

 D  DE
  Diese Klasse erlaubt es Kraftfahrzeuge zu führen, 
die zur Beförderung von mehr als 8 Perso nen 
außer dem Fahrer ausgelegt und gebaut sind.

�   Ein Anhänger mit einer zGM von nicht mehr als 
750 kg darf mitgeführt werden.

�   erforderlicher Vorbesitz:  B

�   eingeschlossene Klassen:  D1

�   Mindestalter:   24 Jahre 
23 Jahre *
21 Jahre **
20 Jahre *** 
18 Jahre ****

�   Geltungsdauer:  fünf Jahre

  Diese Klasse erlaubt das Führen von Fahrzeug-
kombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der 
Klasse D  und einem Anhänger mit einer zGM von 
mehr als 750 kg bestehen.

�   erforderlicher Vorbesitz:  B, D

�   eingeschlossene Klassen:  BE, D1E und nur, 
wenn C1 vorhanden ist, auch C1E

�   Mindestalter:   24 Jahre, 
23 Jahre *
21 Jahre **
20 Jahre ***
18 Jahre ****

�   Geltungsdauer:  fünf Jahre

 Anmerkungen zu den Klassen D und DE:

 *  23 Jahre: –  nach beschleunigter Grundqualifi kation durch Ausbildung und Prüfung nach §4 Absatz 2 des 
Berufskraftfahrer qualifi kationsgesetzes

** 21 Jahre: –  nach erfolgter Grundqualifi kation nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 des Berufskraftfahrer-
qualifi kationsgesetzes 

   –  nach beschleunigter Grundqualifi kation durch Ausbildung und Prüfung nach §4 Absatz 2 des 
Berufskraftfahrerqualifi kationsgesetzes im Linienverkehr bis 50 Kilometer.

*** 20 Jahre: –  für Personen während oder nach Abschluss einer Berufsausbildung nach dem staatlich anerkann-
ten Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“,

   – dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf „Fachkraft im Fahrbetrieb“ oder
   –  einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse 

zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öff entlichen Straßen vermittelt werden.

**** 18 Jahre: –  für Personen während oder nach Abschluss einer Berufsausbildung im Linienverkehr bis 
50 Kilometer.

Bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres ist die Fahrerlaubnis mit den Aufl agen zu versehen, dass von ihr nur 

– bei Fahrten im Inland (entfällt ab dem Mindestalter von 24 Jahren)
–  im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses Gebrauch gemacht werden darf. Diese  Aufl age entfällt, wenn der Fahr-

erlaubnisinhaber das 21. Lebensjahr vollendet hat oder die Ausbildung abgeschlossen ist.

 1.1   Die  Fahrerlaubnis 

 Prinzipiell ist jeder zur Verkehrsteilnahme auf öff entlichen Straßen zugelassen, für einzelne Ver kehrsarten 
ist aber eine Fahrerlaubnis vorgeschrieben. Wer körperlich und geistig nicht in der Lage ist, sich sicher im 
Verkehr zu bewegen, darf nur dann teilnehmen, wenn kein Anderer gefährdet wird. Wer ein Kraftfahrzeug 
auf öff entlichen Straßen führen möchte, benötigt eine Fahrerlaubnis.

In der  Fahrerlaubnisverordnung (FeV) wird festgelegt, welche Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraft fahr-
zeu ges benötigt wird. 

�   Dies richtet sich nach der zulässigen Gesamt masse (zGM) des Fahrzeugs, den mitfahrenden Personen 
und danach, ob es sich um eine Kom bination mit Anhänger handelt. Zum Führen eines Fahrzeugs mit 
mehr als 8 Sitz plätzen, außer dem Fahrersitz, reicht die Fahr erlaub nis der Klasse B nicht aus, es wird eine 
Fahrerlaubnis der Klasse D1 oder D benötigt.

Da der Führer eines Kraftomnibusses (KOM) nicht nur für seine eigene Sicherheit, sondern auch für die der 
Fahrgäste verantwortlich ist, misst die Fahr erlaubnisverordnung der Verantwortung des Omni busfahrers 
große Bedeutung zu. 

�   So fordert der Gesetzgeber ein  Mindestalter 
von zunächst 24 Jahren für die Klasse D sowie 
21 Jahren für die Klasse D1. Ausnahmen, z.B. bei 
einer Ausbildung zum Berufskraftfahrer, fi nden 
Sie in den gelb hinterlegten Anmerkungen.

Nach der Ausbildung und erfolgreichen Prüfung 
erhält der Kraftfahrer einen  Führerschein. Dieses 
Dokument ist der Nachweis dafür, dass der Fahr-
zeugführer im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

�   Seit dem 10. 9. 2008 benötigen alle Kraftfahrer 
im gewerblichen Personenverkehr eine  Grund-
qua li fi kation und danach alle 5 Jahre eine  Wei-
ter bildung (siehe hierzu Kapitel 1.1.5).

�   Der Führerschein ist immer mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

 1.1.1   Die  Fahrerlaubnisklassen für KOM 

 D1  D1E
 Diese Klasse erlaubt es, Kraftfahrzeuge zu führen, 
die zur Beförderung von mehr als 8, aber nicht 
mehr als 16 Personen außer dem Fahrer ausge-
legt und gebaut sind. 

�   Die Länge des Fahrzeuges darf maximal 
8 Meter betragen. 

�   Ein Anhänger mit einem zGM von nicht mehr 
als 750 kg darf mitgeführt werden.

�   erforderlicher Vorbesitz:  B

�   eingeschlossene Klassen:  –

�   Mindestalter:  21 Jahre, 18 Jahre*

�   Geltungsdauer:  fünf Jahre

 Diese Klasse erlaubt das Führen von Fahrzeug-
kombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der 
Klasse D1 und einem Anhänger mit einer zGM 
von mehr als 750 kg bestehen.  

�   erforderlicher Vorbesitz:  D1

�   eingeschlossene Klassen:  BE, C1E**

�   Mindestalter:  21 Jahre, 18 Jahre*

�   Geltungsdauer:  fünf Jahre

Abb. 1.1/1:  Arbeitsplatz des Busfahrers

V
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Lektion 1

 Anmerkungen zu den Klassen D1 und D1E:

* 18 Jahre Mindestalter

 –  für Personen während oder nach Abschluss einer Berufsausbildung nach dem staatlich anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“,

 – dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf „Fachkraft im Fahrbetrieb“ oder
 –  einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen 

von Kraftfahrzeugen auf öff entlichen Straßen vermittelt werden.

Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ist die Fahrerlaubnis mit den Aufl agen zu versehen, dass von ihr nur 

– bei Fahrten im Inland (entfällt ab dem Mindestalter von 21 Jahren)
–  im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses Gebrauch gemacht werden darf. Diese Aufl age entfällt, wenn der Fahrer-

laubnisinhaber das 21. Lebensjahr vollendet hat oder die Ausbildung abgeschlossen ist.

** BE und C1E sind nur eingeschlossen, wenn der D1E-Inhaber auch die Klasse C1 oder C besitzt.

 D  DE
  Diese Klasse erlaubt es Kraftfahrzeuge zu führen, 
die zur Beförderung von mehr als 8 Perso nen 
außer dem Fahrer ausgelegt und gebaut sind.

�   Ein Anhänger mit einer zGM von nicht mehr als 
750 kg darf mitgeführt werden.

�   erforderlicher Vorbesitz:  B

�   eingeschlossene Klassen:  D1

�   Mindestalter:   24 Jahre 
23 Jahre *
21 Jahre **
20 Jahre *** 
18 Jahre ****

�   Geltungsdauer:  fünf Jahre

  Diese Klasse erlaubt das Führen von Fahrzeug-
kombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der 
Klasse D  und einem Anhänger mit einer zGM von 
mehr als 750 kg bestehen.

�   erforderlicher Vorbesitz:  B, D

�   eingeschlossene Klassen:  BE, D1E und nur, 
wenn C1 vorhanden ist, auch C1E

�   Mindestalter:   24 Jahre, 
23 Jahre *
21 Jahre **
20 Jahre ***
18 Jahre ****

�   Geltungsdauer:  fünf Jahre

 Anmerkungen zu den Klassen D und DE:

 *  23 Jahre: –  nach beschleunigter Grundqualifi kation durch Ausbildung und Prüfung nach §4 Absatz 2 des 
Berufskraftfahrer qualifi kationsgesetzes

** 21 Jahre: –  nach erfolgter Grundqualifi kation nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 des Berufskraftfahrer-
qualifi kationsgesetzes 

   –  nach beschleunigter Grundqualifi kation durch Ausbildung und Prüfung nach §4 Absatz 2 des 
Berufskraftfahrerqualifi kationsgesetzes im Linienverkehr bis 50 Kilometer.

*** 20 Jahre: –  für Personen während oder nach Abschluss einer Berufsausbildung nach dem staatlich anerkann-
ten Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“,

   – dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf „Fachkraft im Fahrbetrieb“ oder
   –  einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse 

zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öff entlichen Straßen vermittelt werden.

**** 18 Jahre: –  für Personen während oder nach Abschluss einer Berufsausbildung im Linienverkehr bis 
50 Kilometer.

Bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres ist die Fahrerlaubnis mit den Aufl agen zu versehen, dass von ihr nur 

– bei Fahrten im Inland (entfällt ab dem Mindestalter von 24 Jahren)
–  im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses Gebrauch gemacht werden darf. Diese  Aufl age entfällt, wenn der Fahr-

erlaubnisinhaber das 21. Lebensjahr vollendet hat oder die Ausbildung abgeschlossen ist.

 1.1   Die  Fahrerlaubnis 

 Prinzipiell ist jeder zur Verkehrsteilnahme auf öff entlichen Straßen zugelassen, für einzelne Ver kehrsarten 
ist aber eine Fahrerlaubnis vorgeschrieben. Wer körperlich und geistig nicht in der Lage ist, sich sicher im 
Verkehr zu bewegen, darf nur dann teilnehmen, wenn kein Anderer gefährdet wird. Wer ein Kraftfahrzeug 
auf öff entlichen Straßen führen möchte, benötigt eine Fahrerlaubnis.

In der  Fahrerlaubnisverordnung (FeV) wird festgelegt, welche Fahrerlaubnis zum Führen eines Kraft fahr-
zeu ges benötigt wird. 

�   Dies richtet sich nach der zulässigen Gesamt masse (zGM) des Fahrzeugs, den mitfahrenden Personen 
und danach, ob es sich um eine Kom bination mit Anhänger handelt. Zum Führen eines Fahrzeugs mit 
mehr als 8 Sitz plätzen, außer dem Fahrersitz, reicht die Fahr erlaub nis der Klasse B nicht aus, es wird eine 
Fahrerlaubnis der Klasse D1 oder D benötigt.

Da der Führer eines Kraftomnibusses (KOM) nicht nur für seine eigene Sicherheit, sondern auch für die der 
Fahrgäste verantwortlich ist, misst die Fahr erlaubnisverordnung der Verantwortung des Omni busfahrers 
große Bedeutung zu. 

�   So fordert der Gesetzgeber ein  Mindestalter 
von zunächst 24 Jahren für die Klasse D sowie 
21 Jahren für die Klasse D1. Ausnahmen, z.B. bei 
einer Ausbildung zum Berufskraftfahrer, fi nden 
Sie in den gelb hinterlegten Anmerkungen.

Nach der Ausbildung und erfolgreichen Prüfung 
erhält der Kraftfahrer einen  Führerschein. Dieses 
Dokument ist der Nachweis dafür, dass der Fahr-
zeugführer im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

�   Seit dem 10. 9. 2008 benötigen alle Kraftfahrer 
im gewerblichen Personenverkehr eine  Grund-
qua li fi kation und danach alle 5 Jahre eine  Wei-
ter bildung (siehe hierzu Kapitel 1.1.5).

�   Der Führerschein ist immer mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

 1.1.1   Die  Fahrerlaubnisklassen für KOM 

 D1  D1E
 Diese Klasse erlaubt es, Kraftfahrzeuge zu führen, 
die zur Beförderung von mehr als 8, aber nicht 
mehr als 16 Personen außer dem Fahrer ausge-
legt und gebaut sind. 

�   Die Länge des Fahrzeuges darf maximal 
8 Meter betragen. 

�   Ein Anhänger mit einem zGM von nicht mehr 
als 750 kg darf mitgeführt werden.

�   erforderlicher Vorbesitz:  B

�   eingeschlossene Klassen:  –

�   Mindestalter:  21 Jahre, 18 Jahre*

�   Geltungsdauer:  fünf Jahre

 Diese Klasse erlaubt das Führen von Fahrzeug-
kombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der 
Klasse D1 und einem Anhänger mit einer zGM 
von mehr als 750 kg bestehen.  

�   erforderlicher Vorbesitz:  D1

�   eingeschlossene Klassen:  BE, C1E**

�   Mindestalter:  21 Jahre, 18 Jahre*

�   Geltungsdauer:  fünf Jahre

Abb. 1.1/1:  Arbeitsplatz des Busfahrers

V
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Voraussetzung für den Erwerb der Fahrerlaubnis D1 und D1

 Ablauf der  Ausbildung  1.1.3
 Die Ausbildung der Klassen D1/D1E und D/DE besteht aus

�   einem theoretischen und einem praktischen Teil

Dabei ist der Umfang der Ausbildung von der jeweiligen Fahrerlaubnisklasse abhängig.

Theorie Praxis

 Die  theoretische Ausbildung umfasst:

Klasse D1 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 10 Doppelstunden (Zusatzstoff )

Klasse D1 (bei Vorbesitz der Klasse C1 oder C)
 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 4 Doppelstunden (Zusatzstoff )

Klasse D 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 18 Doppelstunden (Zusatzstoff )

Klasse D (bei Vorbesitz der Klasse C1)
 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 12 Doppelstunden (Zusatzstoff )

Klasse D (bei Vorbesitz der Klasse C oder D1)
 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 8 Doppelstunden (Zusatzstoff )

 Die  praktische Ausbildung ist gegliedert:

Fahrzeugtechnik

�   Abfahrts- und Sicherheitskontrolle
�   Handfertigkeit

Fahrpraktische Grundausbildung

�   Fahrausbildung
�   Grundfahraufgaben
�   Verbinden und Trennen (Klassen D1E, DE)

Besondere Ausbildungsfahrten

�   Überlandfahrten
�   Autobahnfahrten
�   Nachtfahrten

 Die praktische Fahrausbildung 

 Praktische Mindestausbildung in den Klassen D1, D, D1E und DE

Vorbesitz 
der 

Klasse(n)

 bisheriger
Führerschein-

besitz
Erwerb

 Unterrichtsstunden

Grund-
ausbildung Überland Autobahn Nachtfahrt

C  C 
mehr als 2 Jahre

D
D1

7
6

8
4

4
2

3
2

C  C 
bis 2 Jahre

D
D1

14
8

16
4

8
4

6
4

B/C1  B oder C1 
mehr als 2 Jahre

D
D1

33
16

12
8

8
4

5
4

B/C1 B oder  C1
bis 2 Jahre

D
D1

45
41

 22
19

14
12

8
7

D1 D 20 5 5 5

D DE 4 3 1 1

D1 D1E 4 3 1 1

 Erläuterungen:

Überland:  Fahrt auf Bundes- oder Landstraße
Autobahn:  Fahrt auf Autobahn oder autobahnähnlicher Kraftfahrstraße
Nachtfahrt:  Fahrt bei Dämmerung oder Dunkelheit

 1.1.2   Voraussetzungen 
 Um eine Fahrerlaubnis der Klassen D1, D1E, D oder 
DE erwerben zu können, ist bei der  Fahr erlaub nis-
behörde ein schriftlicher Antrag zu stellen. 
Der Be werber muss

�  das erforderliche  Mindestalter erreicht haben 
�  und den  Vorbesitz der Klasse B nachweisen.

 Im Antrag müssen folgende Daten der Behörde 
mitgeteilt werden:

�   die Personalien ( Personalausweis) sowie ein 
ordentlicher Wohnsitz in Deutschland

�  die ausbildende Fahrschule

 Zusätzlich sind diesem Antrag die nachfolgenden 
Unterlagen beizufügen:

�   amtlicher Nachweis über Ort u. Tag der Geburt
�  ein biometrisches Passbild
�   Erste-Hilfe-Bescheinigung
�  Bescheinigung über die  ärztliche Untersuchung
�   Bescheinigung über die augenärztliche 

Untersuchung
�   Bescheinigung über die Eignungsuntersuchung 

nach Anlage 5 der FeV zur Belastungsfähigkeit
�  ein  polizeiliches Führungszeugnis.

 Da die Fahrerlaubnis nur auf 5 Jahre erteilt wird, 
muss vor Ablauf der Gültigkeit die Verlängerung 
beantragt werden. Die Bescheinigung über die 
ärztliche Untersuchung und das Zeugnis über die 
augenärztliche Untersuchung des  Sehvermögens 
müssen dann neu vorgelegt werden.

�   Ab dem 50. Lebensjahr ist zudem ein Be las-
tungstest ( Reaktionstest) vorzulegen.

Welche Unterlagen benötigt werden, kann bei 
der jeweiligen Verwaltungs- bzw. Führerschein-
behörde erfragt werden.

Abb. 1.1.2/4:    Zeugnis über eine augenärztliche Untersu-
chung des Sehvermögens

Abb. 1.1.2/1:  Fahrerlaubnis Klasse B

Abb. 1.1.2/2:  Personalausweis

Abb. 1.1.2/3:  Erste-Hilfe-Bescheinigung

Abb. 1.1.2/5:   Bescheinigung der ärztlichen Unter suchung
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Lektion 1

 Ablauf der  Ausbildung  1.1.3
 Die Ausbildung der Klassen D1/D1E und D/DE besteht aus

�   einem theoretischen und einem praktischen Teil

Dabei ist der Umfang der Ausbildung von der jeweiligen Fahrerlaubnisklasse abhängig.

Theorie Praxis

 Die  theoretische Ausbildung umfasst:

Klasse D1 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 10 Doppelstunden (Zusatzstoff )

Klasse D1 (bei Vorbesitz der Klasse C1 oder C)
 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 4 Doppelstunden (Zusatzstoff )

Klasse D 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 18 Doppelstunden (Zusatzstoff )

Klasse D (bei Vorbesitz der Klasse C1)
 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 12 Doppelstunden (Zusatzstoff )

Klasse D (bei Vorbesitz der Klasse C oder D1)
 6 Doppelstunden (Grundstoff )
 8 Doppelstunden (Zusatzstoff )

 Die  praktische Ausbildung ist gegliedert:

Fahrzeugtechnik

�   Abfahrts- und Sicherheitskontrolle
�   Handfertigkeit

Fahrpraktische Grundausbildung

�   Fahrausbildung
�   Grundfahraufgaben
�   Verbinden und Trennen (Klassen D1E, DE)

Besondere Ausbildungsfahrten

�   Überlandfahrten
�   Autobahnfahrten
�   Nachtfahrten

 Die praktische Fahrausbildung 

 Praktische Mindestausbildung in den Klassen D1, D, D1E und DE

Vorbesitz 
der 

Klasse(n)

 bisheriger
Führerschein-

besitz
Erwerb

 Unterrichtsstunden

Grund-
ausbildung Überland Autobahn Nachtfahrt

C  C 
mehr als 2 Jahre

D
D1

7
6

8
4

4
2

3
2

C  C 
bis 2 Jahre

D
D1

14
8

16
4

8
4

6
4

B/C1  B oder C1 
mehr als 2 Jahre

D
D1

33
16

12
8

8
4

5
4

B/C1 B oder  C1
bis 2 Jahre

D
D1

45
41

 22
19

14
12

8
7

D1 D 20 5 5 5

D DE 4 3 1 1

D1 D1E 4 3 1 1

 Erläuterungen:

Überland:  Fahrt auf Bundes- oder Landstraße
Autobahn:  Fahrt auf Autobahn oder autobahnähnlicher Kraftfahrstraße
Nachtfahrt:  Fahrt bei Dämmerung oder Dunkelheit

 1.1.2   Voraussetzungen 
 Um eine Fahrerlaubnis der Klassen D1, D1E, D oder 
DE erwerben zu können, ist bei der  Fahr erlaub nis-
behörde ein schriftlicher Antrag zu stellen. 
Der Be werber muss

�  das erforderliche  Mindestalter erreicht haben 
�  und den  Vorbesitz der Klasse B nachweisen.

 Im Antrag müssen folgende Daten der Behörde 
mitgeteilt werden:

�   die Personalien ( Personalausweis) sowie ein 
ordentlicher Wohnsitz in Deutschland

�  die ausbildende Fahrschule

 Zusätzlich sind diesem Antrag die nachfolgenden 
Unterlagen beizufügen:

�   amtlicher Nachweis über Ort u. Tag der Geburt
�  ein biometrisches Passbild
�   Erste-Hilfe-Bescheinigung
�  Bescheinigung über die  ärztliche Untersuchung
�   Bescheinigung über die augenärztliche 

Untersuchung
�   Bescheinigung über die Eignungsuntersuchung 

nach Anlage 5 der FeV zur Belastungsfähigkeit
�  ein  polizeiliches Führungszeugnis.

 Da die Fahrerlaubnis nur auf 5 Jahre erteilt wird, 
muss vor Ablauf der Gültigkeit die Verlängerung 
beantragt werden. Die Bescheinigung über die 
ärztliche Untersuchung und das Zeugnis über die 
augenärztliche Untersuchung des  Sehvermögens 
müssen dann neu vorgelegt werden.

�   Ab dem 50. Lebensjahr ist zudem ein Be las-
tungstest ( Reaktionstest) vorzulegen.

Welche Unterlagen benötigt werden, kann bei 
der jeweiligen Verwaltungs- bzw. Führerschein-
behörde erfragt werden.

Abb. 1.1.2/4:    Zeugnis über eine augenärztliche Untersu-
chung des Sehvermögens

Abb. 1.1.2/1:  Fahrerlaubnis Klasse B

Abb. 1.1.2/2:  Personalausweis

Abb. 1.1.2/3:  Erste-Hilfe-Bescheinigung

Abb. 1.1.2/5:   Bescheinigung der ärztlichen Unter suchung
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Voraussetzung für den Erwerb der Fahrerlaubnis D1 und D1

 Prüfung  1.1.4

 Die Fahrerlaubnisprüfung ist ebenfalls in einen theo  retischen und einen praktischen Teil gegliedert.

Die  Theorieprüfung fi ndet am PC statt und beinhaltet Multiple Choice Prüfungsfragen zum Grundstoff  und 
klassenspezifi schen Stoff  der jeweiligen Nutzfahrzeugklasse.

In der  praktischen Prüfung hat der Bewerber nachzuweisen, dass er über die zur sicheren Führung eines 
Kraftfahrzeugs im Verkehr erforderlichen technischen Kenntnisse verfügt. Eine umweltbewusste und ener-
giesparende Fahrweise sind ebenso nachzuweisen wie die Fahrfertigkeiten zur komfortablen Beförderung 
von Fahrgästen durch gleichmäßige Beschleunigung, ruhige Fahrweise und ruckfreies Bremsen.

Neben der Fahrprüfung müssen Kenntnisse aus folgenden Bereichen nachgewiesen werden:

�   Abfahrts- und Sicherheitskontrolle

�   Handfertigkeiten

�   Verbinden und Trennen 
(bei den Klassen D1E und DE)

�   Grundfahraufgaben

Die Gesamtprüfungsdauer beträgt in den Klassen 
D1 und D mindestens 85 Minuten und in den Klas-
sen D1E und DE mindestens 80 Minuten. Davon 
muss die reine Fahrzeit in allen Klassen mindes-
tens 50 Minuten betragen. Etwa die Hälfte der rei-
nen Fahrzeit soll für Prüfungsstrecken außerhalb 
geschlossener Ortschaften verwendet werden.

 Der Prüfer teilt unmittelbar nach der praktischen Prüfung mit, ob die Prüfung bestanden wurde. Ist die 
Prüfung bestanden, händigt der Prüfer entweder einen neuen  Führerschein oder eine  Prüf be schei ni gung 
aus, mit welcher der neue Führerschein abgeholt werden kann.

Diese Bescheinigung über die bestandene Prü-
fung ist zwei Jahre gültig. Innerhalb dieser Zeit 
muss der neue Führerschein bei der Behörde 
abgeholt werden. Sie ist kein Ersatz für den Füh-
rerschein und berechtigt nicht zum Führen eines 
Kraftfahrzeuges! 

�   Händigt der Prüfer den Führerschein direkt aus, 
wird der alte Führerschein eingezogen. 

Ab diesem Zeitpunkt ist der neue Inhaber der 
Fahr erlaubnisklasse bei seinen Fahrten für sich 
und seine Fahrgäste selbst verantwortlich.

Bitte merken!
�     Die Fahrerlaubnis wird nur auf 5 Jahre erteilt. Die Verlängerung ist bei der zuständigen Ver waltungs-

behörde zu beantragen.
�   Für die rechtzeigite Verlängerung der Fahr erlaubnis sind Sie selbst zuständig. Die Ver waltungsbehörde wird Sie 

nicht informieren.
�   Dem Antrag sind die Unterlagen der ärztlichen Untersuchungen beizufügen.
�   Sollten Zweifel an den Kenntnissen und Fähig keiten oder den körperlichen oder geistigen Fähigkeiten des Fahrers 

bekannt werden, kann die Fahr erlaubnisbehörde eine Überprüfung anordnen.

Abb. 1.1.4/1:   Nach erfolgreich absolvierter Prüfung erhält 
der Bewerber vom Prüfer eine  Prüfbescheinigung.

Abb. 1.1.4/2:   Führerschein der Klassen D und DE

  Grundfahraufgaben
Ein Teil der Grundausbildung sind die Grundfahraufgaben, die jeder Fahrschüler beherrschen muss. Bei der 
praktischen Prüfung werden zwei Aufgaben geprüft.

Grundfahraufgaben (Omnibus) Klasse D/D1

 1. Halten zum Ein- oder Aussteigen obligatorisch

 2.  Fahren nach rechts rückwärts unter Aus nutz ung einer Einmün-
dung, Kreuzung oder Einfahrt

alternativ
 3.  Rückwärtsfahren in eine Parklücke (Längsaufstellung)

 4. Rückwärts quer oder schräg einparken

Grundfahraufgaben (Omnibus mit Anhänger) Klasse DE/D1E

 Rückwärts um eine Ecke nach links obligatorisch

  Abfahrts- und Sicherheitskontrolle,  Handfertigkeiten
Vor Beginn der praktischen Prüfung sollen 
die Abfahrts- und Sicherheitskontrolle so-
wie die Handfertigkeiten geprüft werden. 
Dabei ist der zu prüfende Stoff  der Ab-
fahrts- und Sicherheitskontrolle in sechs 
Sach gebiete gegliedert, die sich auf 10 
Aufgabenkarten verteilen. Auf allen Kar-
ten ist die Position der Sachgebiete gleich.

1.  Fahrtenschreiber

2.  Bremsen

3.  Räder, Reifen, Federung, Lenkung

4.   Elektrische Ausstattung/Beleuchtungs-
ein rich tun gen/Kontrolleinrichtungen

5.  Motor/Betriebsstoff e

6.  Ausrüstung/Aufbau/Zusatzeinrichtung

7.  Handfertigkeiten (nur für die Klassen D, D1)

Die Überprüfung der einzelnen Aufgaben der Auf gabenkarten ist vom jeweiligen Prüfungsfahrzeug ab-
hängig. Bei Fahrzeugen mit einer elektronischen Diagnose funktion und einem Info-Display bzw. einer 
App-gesteuerten Fernüberwachung sind die Infor ma tionen entsprechend der Betriebsanleitung abzurufen. 
Alle Kontrollpunkte der Aufgabenkarten müssen direkt erreichbar sein.

Abb. 1.1.3/1:  Die  Aufgabenkarten der Abfahrts- und Sicherheits-
kontrolle sowie der Handfertigkeiten
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Lektion 1

 Prüfung  1.1.4
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sen D1E und DE mindestens 80 Minuten. Davon 
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tens 50 Minuten betragen. Etwa die Hälfte der rei-
nen Fahrzeit soll für Prüfungsstrecken außerhalb 
geschlossener Ortschaften verwendet werden.

 Der Prüfer teilt unmittelbar nach der praktischen Prüfung mit, ob die Prüfung bestanden wurde. Ist die 
Prüfung bestanden, händigt der Prüfer entweder einen neuen  Führerschein oder eine  Prüf be schei ni gung 
aus, mit welcher der neue Führerschein abgeholt werden kann.

Diese Bescheinigung über die bestandene Prü-
fung ist zwei Jahre gültig. Innerhalb dieser Zeit 
muss der neue Führerschein bei der Behörde 
abgeholt werden. Sie ist kein Ersatz für den Füh-
rerschein und berechtigt nicht zum Führen eines 
Kraftfahrzeuges! 

�   Händigt der Prüfer den Führerschein direkt aus, 
wird der alte Führerschein eingezogen. 

Ab diesem Zeitpunkt ist der neue Inhaber der 
Fahr erlaubnisklasse bei seinen Fahrten für sich 
und seine Fahrgäste selbst verantwortlich.

Bitte merken!
�     Die Fahrerlaubnis wird nur auf 5 Jahre erteilt. Die Verlängerung ist bei der zuständigen Ver waltungs-

behörde zu beantragen.
�   Für die rechtzeigite Verlängerung der Fahr erlaubnis sind Sie selbst zuständig. Die Ver waltungsbehörde wird Sie 

nicht informieren.
�   Dem Antrag sind die Unterlagen der ärztlichen Untersuchungen beizufügen.
�   Sollten Zweifel an den Kenntnissen und Fähig keiten oder den körperlichen oder geistigen Fähigkeiten des Fahrers 

bekannt werden, kann die Fahr erlaubnisbehörde eine Überprüfung anordnen.

Abb. 1.1.4/1:   Nach erfolgreich absolvierter Prüfung erhält 
der Bewerber vom Prüfer eine  Prüfbescheinigung.

Abb. 1.1.4/2:   Führerschein der Klassen D und DE

  Grundfahraufgaben
Ein Teil der Grundausbildung sind die Grundfahraufgaben, die jeder Fahrschüler beherrschen muss. Bei der 
praktischen Prüfung werden zwei Aufgaben geprüft.

Grundfahraufgaben (Omnibus) Klasse D/D1

 1. Halten zum Ein- oder Aussteigen obligatorisch

 2.  Fahren nach rechts rückwärts unter Aus nutz ung einer Einmün-
dung, Kreuzung oder Einfahrt

alternativ
 3.  Rückwärtsfahren in eine Parklücke (Längsaufstellung)

 4. Rückwärts quer oder schräg einparken

Grundfahraufgaben (Omnibus mit Anhänger) Klasse DE/D1E

 Rückwärts um eine Ecke nach links obligatorisch

  Abfahrts- und Sicherheitskontrolle,  Handfertigkeiten
Vor Beginn der praktischen Prüfung sollen 
die Abfahrts- und Sicherheitskontrolle so-
wie die Handfertigkeiten geprüft werden. 
Dabei ist der zu prüfende Stoff  der Ab-
fahrts- und Sicherheitskontrolle in sechs 
Sach gebiete gegliedert, die sich auf 10 
Aufgabenkarten verteilen. Auf allen Kar-
ten ist die Position der Sachgebiete gleich.

1.  Fahrtenschreiber

2.  Bremsen

3.  Räder, Reifen, Federung, Lenkung

4.   Elektrische Ausstattung/Beleuchtungs-
ein rich tun gen/Kontrolleinrichtungen

5.  Motor/Betriebsstoff e

6.  Ausrüstung/Aufbau/Zusatzeinrichtung

7.  Handfertigkeiten (nur für die Klassen D, D1)

Die Überprüfung der einzelnen Aufgaben der Auf gabenkarten ist vom jeweiligen Prüfungsfahrzeug ab-
hängig. Bei Fahrzeugen mit einer elektronischen Diagnose funktion und einem Info-Display bzw. einer 
App-gesteuerten Fernüberwachung sind die Infor ma tionen entsprechend der Betriebsanleitung abzurufen. 
Alle Kontrollpunkte der Aufgabenkarten müssen direkt erreichbar sein.

Abb. 1.1.3/1:  Die  Aufgabenkarten der Abfahrts- und Sicherheits-
kontrolle sowie der Handfertigkeiten




